
GZ. RV/6100439/2013

 

 

IM NAMEN DER REPUBLIK!

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch

die Richterin
DSE

in der Beschwerdesache AA gegen den Bescheid des Fianzamtes Salzburg-Land vom
16.07.2012, betreffend Anspruchszinsen 2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) unzulässig.

 

Entscheidungsgründe

 

 

Übergangsbestimmung:

Mit 1. Jänner 2014 wurde der Unabhängige Finanzsenat (UFS) aufgelöst. Die
Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei dieser
Behörde anhängigen Verfahren geht gemäß Art 151 Abs. 51 Z 8 B-VG auf das
Bundesfinanzgericht (BFG) über. Dementsprechend normiert § 323 Abs. 38 BAO, dass
die am 31. Dezember 2013 beim UFS als Abgabenbehörde zweiter Instanz anhängigen
Berufungen vom BFG als Beschwerden im Sinne des Art 130 Abs 1 B-VG zu erledigen
sind.

Sachverhalt:

Mit Bescheid vom 16. Juli 2012 setzte das Finanzamt Anspruchszinsen für das Jahr 2009
in Höhe von € 1.174,71 fest.
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In der dagegen eingebrachten Beschwerde bekämpfte der Beschwerdeführer (Bf)
den streitgegenständlichen Anspruchszinsenbescheid damit, dass er gegen den
zugrundeliegenden Einkommensteuerbescheid Beschwerde erhoben habe. Werde dieser
Beschwerde stattgegeben, gehe der Anspruchszinsenbescheid ins Leere.

Abgesehen davon habe er ab April 2011 auf verschiedene Art und Weise, um Erledigung
seiner Steuerangelegenheit ersucht. Eine Verzögerung, die im Bereich der involvierten
Finanzämter Salzburg und Wien liege, könne ihm nicht durch die Festsetzung von
Anspruchszinsen angelastet werden.

Vom Finanzamt wurde am 27. November 2012 eine abweisende
Beschwerdevorentscheidung erlassen, der Bf. stellte daraufhin den Vorlageantrag.

 

Rechtslage:

Die Bestimmung des § 205 BAO lautet:

(1) Differenzbeträge an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer, die sich aus
Abgabenbescheiden unter Außerachtlassung von Anzahlungen (Abs. 3), nach
Gegenüberstellung mit Vorauszahlungen oder mit der bisher festgesetzt gewesenen
Abgabe ergeben, sind für den Zeitraum ab 1. Oktober des dem Jahr des Entstehens
des Abgabenanspruchs folgenden Jahres bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser
Bescheide zu verzinsen (Anspruchszinsen).

Dies gilt sinngemäß für Differenzbeträge aus

a) Aufhebungen von Abgabenbescheiden,

b) Bescheiden, die aussprechen, dass eine Veranlagung unterbleibt,

c) auf Grund völkerrechtlicher Verträge oder gemäß § 240 Abs. 3 erlassenen
Rückzahlungsbescheiden.

(2) Die Anspruchszinsen betragen pro Jahr 2% über dem Basiszinssatz. Anspruchszinsen,
die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Anspruchszinsen sind
für einen Zeitraum von höchstens 48 Monaten festzusetzen.

(3) Der Abgabepflichtige kann, auch wiederholt, auf Einkommensteuer oder
Körperschaftsteuer Anzahlungen dem Finanzamt bekannt geben. Anzahlungen sowie
Mehrbeträge zu bisher bekannt gegebenen Anzahlungen gelten für die Verrechnung nach
§ 214 am Tag der jeweiligen Bekanntgabe als fällig. Wird eine Anzahlung in gegenüber
der bisher bekannt gegebenen Anzahlung verminderter Höhe bekannt gegeben, so wirkt
die hieraus entstehende, auf die bisherige Anzahlung zu verrechnende Gutschrift auf
den Tag der Bekanntgabe der verminderten Anzahlung zurück. Entrichtete Anzahlungen
sind auf die Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerschuld höchstens im Ausmaß
der Nachforderung zu verrechnen. Soweit keine solche Verrechnung zu erfolgen hat,
sind die Anzahlungen gutzuschreiben; die Gutschrift wird mit Bekanntgabe des im Abs. 1
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genannten Bescheides wirksam. Mit Ablauf des Zeitraumes des Abs. 2 dritter Satz sind
noch nicht verrechnete und nicht bereits gutgeschriebene Anzahlungen gutzuschreiben.

(4) Die Bemessungsgrundlage für Anspruchszinsen zu Lasten des Abgabepflichtigen
(Nachforderungszinsen) wird durch Anzahlungen in ihrer jeweils maßgeblichen
Höhe vermindert. Anzahlungen (Abs. 3) mindern die Bemessungsgrundlage für die
Anspruchszinsen nur insoweit, als sie entrichtet sind.

(5) Differenzbeträge zu Gunsten des Abgabepflichtigen sind nur insoweit zu verzinsen
(Gutschriftszinsen), als die nach Abs. 1 gegenüberzustellenden Beträge entrichtet sind.

(6) Auf Antrag des Abgabepflichtigen sind Anspruchszinsen insoweit herabzusetzen bzw.
nicht festzusetzen, als der Differenzbetrag (Abs. 1) Folge eines rückwirkenden Ereignisses
(§ 295a) ist und die Zinsen die Zeit vor Eintritt des Ereignisses betreffen.

 

Erwägungen:

Nach dem Normzweck des § 205 BAO gleichen Anspruchszinsen die Zinsvorteile bzw.
Zinsnachteile aus, die sich aus unterschiedlichen Zeitpunkten der Abgabenfestsetzung
ergeben.

Der Bestreitung der Anspruchszinsen lediglich auf Grund einer etwaigen Unrichtigkeit
des Einkommensteuerbescheides ist zu entgegnen, dass Anspruchszinsenbescheide
an die Höhe der im Bescheidspruch des Einkommensteuerbescheides ausgewiesenen
Nachforderung oder Gutschrift gebunden sind.

Anspruchszinsenbescheide setzen nicht die materielle Richtigkeit des
Stammabgabenbescheides (gegenständlich der Einkommensteuerbescheid 2009)  –
wohl aber einen solchen Bescheid – voraus. Der Anspruchszinsenbescheid war somit
nicht (mit Aussicht auf Erfolg) mit der Begründung anfechtbar, der zu Grunde liegende
Stammabgabenbescheid (gegenständlich der Einkommensteuerbescheid 2009) könne
inhaltlich rechtswidrig sein.

Wird der Stammabgabenbescheid nachträglich abgeändert (oder aufgehoben), so wird
diesem Umstand mit einem neuen Anspruchszinsenbescheid, der den Änderungen im
Stammabgabenbescheid Rechnung trägt, erlassen.

Dies gilt auch für den Fall der Stattgabe Ihrer Berufung gegen den
Einkommensteuerbescheid 2009.

Es hat von Amts wegen ein weiterer Zinsenbescheid zu ergehen, ohne dass eine
Abänderung des ursprünglichen – wirkungslos gewordenen – Zinsenbescheides zu
erfolgen hat (VwGH 28.5.2009, 2006/15/0316, Ritz, BAO, § 205 Tz 34 ff).

Für die Anwendung des § 205 BAO ist es bedeutungslos, aus welchen Gründen die
Abgabenfestsetzung früher oder später – wie im Falle der Verletzung der Pflicht des
Finanzamtes, über Anbringen der Parteien ohne unnötigen Aufschub zu entscheiden -
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erfolgt. Entscheidend ist die objektive Möglichkeit der Erzielung von Zinsvorteilen oder
Zinsnachteilen (Ritz, BAO § 205 Tz 1ff).

Vom Bf wurden somit keine Gründe vorgebracht, die geeignet sind, eine Rechtswidrigkeit
des gegenständlichen Anspruchszinsenbescheides aufzuzeigen.

Die Beschwerde gegen den Anspruchszinsenbescheid für das Jahr 2009 wird als
unbegründet abgewiesen.

 

Zulässigkeit einer Revision:

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da es der zu dieser Rechtsfrage bereits ergangenen einheitlichen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes entspricht.

 


